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Strandungs -Commissair Peter Nilson zu Dänischen

Thistedr in Jütland zu Höchstdero Consul Strand.mgs^
daselbst zu ernennen, und selbiger in die- ter R-rson, zu
ser Eigenschaft von dem KöniglichDänischenThistadtinJät-

Gouvernernent anerkannt wordenist, wird^ .̂ "̂ ^
zur Nachricht der Kaufleute und Seefahrer burgischen Cmi-

im hiesigen Herzogrhum und in der Herrschaft daselbst.
Zever hiedurch bekannt gemacht. Zugleich
werden alle unter Herzoglich Oldenburgischer
Flagge fahrende Schiffs- Capitains, welche
die obgedachte auswärtige Handelsstadt besu¬
chen, hiedurch ernstlich angewiesen, in An¬
sehung der Vorlegung ihrer Pässe und son¬
stigen Papiere bey dem obgedachten Herzog¬
lichen Consulate die Vorschriften der Verord¬
nung vom 29. May 1815. (Gesetzsamm¬
lung nter Band , II . Seite 145-) gebührend
zu befolgen.

31) Regierungs - Bekanntmachung
vom 2 : . Nov . 1827,  xulil . am 28.
ejugäewl.

Die nachfolgenden, vom Königlich Groß- Betreffend die

brittannisch-Hannoverschen Cabinets- Mini- Aschen
sterium unterm8. Novemberd. I . erlassenen Cabinets- M>-

polizeylichen Bestimmungen über die Einfüh-^^ "^ ^
rung und Durchtrift des Hornviehs im Kö- raffenen poli-

nigreich Hannover, wodurch die in der Re- ceyttchen Be.
gierungsbekanntmachmig vom 17. Januar



— Hy- —

runHMiLDurch-
trifft des Horn¬
viehs im König¬
reich Hannover,
wodurch die in
derRcgierungv ' -

Beksuntma-
chung vom 17.
Jan . isoü zur
Kenntniß des

PublicumS ge¬
brachten Vor¬

schriften der
Hannoverschen

Verordnung
vom 5 . Januar
1826 in einigen
Puncten modi-
sicirt worden.

1826 Zur Kenntniß des hiesigen Publikums
gebrachten Vorschriften der Königlich Han¬
noverschen Verordnung vom z . Zanuar 1826»
in einigen Puncten modisi ' cirt worden sind,
werden hicmit öffentlich bekannt gemacht , und
deren Befolgung , so wie die genaueste Nach-
achtnng aller sonstigen in dieser Beziehung
bestehenden Vorschriften Men , die es angeht,
zur Pflicht gemacht.

r ) In denjenigen Fallen , wo der Wohn¬
sitz der Obrigkeit , welche die bey dem
Vertriebe des in - oder ausländischen
Viehes nach der Vvrangezogcncn Bekannt¬
machung erforderlichen Pässe und Be¬
scheinigungen zu ertheilen hat , nicht an
der Straße belegen ist , auf der das Vieh
transportirt wird , sollen die Viehhänd¬
ler und Viehtreiber nicht verpflichtet
seyn , das Vieh von der Straße ab nach
dem Sitze der Obrigkeit zu führen , viel¬
mehr haben in solchen Fällen die Acm-
ter und Gerichte , die mit der Verwal¬
tung der Local - Policey beauftragten
Unterbedicnten in den an der Straße be¬
logenen Orten ein für allemal zu autori-
siren , gegen Beziehung der festgesetzten
Brenn - Gebühren , das inländische Vieh
dann , wenn solches vorschriftsmäßig ge¬
brannt seyn muß, , mit dem Brennzei-



chen zn versehen , auch gegen die Hälfte

der Paß - und Bescheinigungö - Gebüh¬

ren das inländische und das ans dem

Ausländern das Inland kommende Vieh

nach den verschiedenen , in der Bekannt¬

machung vom z . Januar v . Z . bestimm¬

ten Beziehungen nachzusehen , insbeson¬

dere den Gefundheits - Zustand desselben

zu untersuchen und über alles dieses,

so wie bey dem ferner « Vertriebe des

in - oder ausländischen Viehes über den

etwaigen Abgang desselben durch Ver¬

kauf oder Sterbefall , ein Attestat aus¬

zustellen und dem Viehhändler oder Trei¬

ber zu behändigen , um solches der Ob¬

rigkeit vorzulegen , worauf sodann von

dieser auf den Grund sothanen Zeug¬

nisses , ohne daß es der Vorführung

des Viehes bedarf , die vorgeschriebencn

Bescheinigungen und Passe ausgefertigt
werden können.

2 ) Zn den beym Transport des inländi¬

schen und fremden Viehes erforderlichen

Pässen bedarf es ferner der Angabe der

Namen und Signalements der sämt¬

lichen -bey einer Biehheerde befindlichen

Knechte nicht , sondern die Angabe des

Namens und Signalements des Haupt-
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